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Notfallnummern

Polizei   117
Feuerwehr   118
Sanitätsnotruf   144
Rettungsflugwacht 1414

Notfallarzt (Ärztephon) 044 421 21 21

zuständig sind die Hausärzte von Kloten und Opfikon-Glattbrugg,
bzw. von 22.00 bis 07.00 Uhr die SOS-Ärzte.

Zahnärztlicher Notfalldienst 079 819 19 19 (Pikett-Telefon)

Apotheker-Notfalldienst 0900 55 35 55 (Fr. 1.50/Min.)

Weitere Kontaktstellen: www.kloten.ch

Wahlanordnung
Erneuerungswahlen der reformierten Kirchenpflege Kloten für
die Amtsdauer 2018 bis 2022

Der Stadtrat Kloten ordnet den 1. Wahlgang für die Erneuerungswahlen 2018 bis 2022 für
den 15. April 2018 an. Gemäss Art. 6 der Kirchgemeindeordnung der reformierten Kirche
Kloten sind an der Urne zu wählen:

 • 7 Mitglieder der reformierten Kirchenpflege und deren Präsidentin/Präsident

In Anwendung von § 48 ff. des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) sind bis spätes-
tens Mittwoch, 3. Januar 2018, Wahlvorschläge beim Stadtrat, Kirchgasse 7, 8302 Kloten,
einzureichen.

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Stadt Klo-
ten hat und der evangelisch-reformierten Landeskirche angehört. Die Kandidatin oder der
Kandidat muss mit Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse und Hei-
matort auf dem Wahlvorschlag bezeichnet werden. Zusätzlich können der Rufname, die Zu-
gehörigkeit zu einer politischen Partei sowie der Hinweis, ob die Kandidatin oder der Kandi-
dat der Behörde schon bisher angehört hat, angegeben werden.

Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Stadt Kloten unter Anga-
be von Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese
können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag un-
terzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung versehen werden.

Die provisorischen Wahlvorschläge werden nach Ablauf der ersten Frist veröffentlicht. Innert
einer zweiten Frist von 7 Tagen, von der Publikation an gerechnet, können die Vorschläge
geändert oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge eingereicht
werden.

Formulare für die Bekanntgabe einer Kandidatur sind bei der Stadt Kloten am Info-Schalter
oder auf www.kloten.ch/wahlvorschlag erhältlich.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rech-
te und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich
Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, erhoben wer-
den. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

23. November 2017
Stadtrat Kloten

Wahlanordnung
Erneuerungswahlen der Gemeindebehörden Kloten
für die Amtsdauer 2018 bis 2022

Der Stadtrat Kloten ordnet den 1. Wahlgang für die Erneuerungswahlen 2018 bis 2022 für
den 15. April 2018 an. Gemäss Art. 4 der Gemeindeordnung sind an der Urne zu wählen:

 •   6 Mitglieder der Bürgerrechtskommission
 • 10 Mitglieder der Schulbehörde
 •   4 Mitglieder der Sozialbehörde
 •   7 Mitglieder des Stadtrates und dessen Präsidentin/Präsident

In Anwendung von Art. 5 der Gemeindeordnung werden leere Wahlzettel verwendet. Wähl-
bar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Stadt Kloten hat.

Für jede Behörde wird den Wahlunterlagen ein Beiblatt beigelegt, auf dem Kandidatinnen
und Kandidaten aufgeführt werden, die öffentlich zur Wahl vorgeschlagen sind.

Stimmberechtigte, die auf dem Beiblatt aufgeführt sein möchten, haben sich bis spätes-
tens Montag, 22. Januar 2018, schriftlich zu melden. Sie geben an, für welche Behörde
sie kandidieren, und teilen Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse
und Heimatort mit. Zusätzlich können der Rufname, die Zugehörigkeit zu einer politischen
Partei und der Hinweis, ob die Kandidatin oder der Kandidat der Behörde schon bisher
angehört hat, angegeben werden.

Formulare für die Wahlvorschläge sind bei der Stadt Kloten am Info-Schalter oder auf
www.kloten.ch/wahlvorschlag erhältlich.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schrift-
lich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, erhoben
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

23. November 2017
Stadtrat Kloten

Wahlanordnung
Erneuerungswahlen des Gemeinderates Kloten
für die Amtsdauer 2018 bis 2022

Der Stadtrat Kloten ordnet den Wahlgang für die Erneuerungswahlen 2018 bis 2022 für
den 15. April 2018 an. Gemäss Art. 4 der Gemeindeordnung sind an der Urne zu wählen:

 • 32 Mitglieder des Gemeinderates

In Anwendung von § 85 ff. des Gesetzes über die die politischen Rechte (GPR) sind Wahl-
vorschläge für den Gemeinderat bis spätestens Dienstag, 6. Februar 2018, beim Stadt-
rat, Kirchgasse 7, 8302 Kloten, einzureichen. Ab diesem Zeitpunkt können die Wahlvor-
schläge nicht mehr geändert werden. Die Behebung von Mängeln gemäss § 52 GPR
bleibt vorbehalten.

Eine Person darf nur auf einem Wahlvorschlag und dort höchstens zweimal genannt sein.
Die vorgeschlagene Person muss schriftlich bestätigen, die Kandidatur anzunehmen.

Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 30 Stimmberechtigten unterschrieben sein.

Die bereinigten Wahlvorschläge heissen Listen.
Listen, die in der laufenden Amtsdauer im Rat vertreten sind, erhalten Listennummern in
der Reihenfolge ihrer Stärke im Rat. Bei gleicher Sitzzahl entscheidet die alphabetische
Reihenfolge der Listenbezeichnungen.
Den übrigen Listen wird unter Aufsicht des Stadtpräsidenten durch Losentscheid eine Lis-
tennummer zugewiesen.
Listenverbindungen sind ausgeschlossen.

Formulare für die Wahlvorschläge sind bei der Stadt Kloten am Info-Schalter oder auf
www.kloten.ch/wahlvorschlag erhältlich.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schrift-
lich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, erhoben
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung erhalten.

23. November 2017
Stadtrat Kloten



S TA D T S E I T E Klotener Anzeiger Nr. 47 23. November 2017 5

Weiterbildung

Deutschkurse in Kloten
Von 5. Dezember bis 26. März finden
in Kloten wieder Deutschkurse statt.
Jeder Kurs dauert insgesamt 48 Lek-
tionen und kann an verschiedenen
Wochentagen und auch am Samstag
zu unterschiedlichen Zeiten besucht
werden. Es sind 7 Tageskurse, die
Kurskosten betragen 270 Franken
inkl. Lehrmaterial. Die Kurse umfas-
sen die Niveaus von A1 (Anfänger
ohne Vorkenntnisse) bis einschliess-
lich B1 und finden in verschiedenen
Kurslokalen verteilt über ganz Kloten
statt. Kursziele sind die Verbesserung
der Sprache und der Grammatik so-
wie Selbstvertrauen gewinnen, für
mehr Freiheit im Alltag und bei der
Arbeit.
Kursdaten und Anmeldeformular un-
ter: www.kloten.ch/deutschkurse

Für Fragen: Gaby Muntwyler, Familienbe-
auftragte und Koordination Integration,
044 815 13 06, gaby.muntyler@kloten.ch

Jetzt bewerben

Klotener
Sportlerehrung 2017
Auch für das Jahr 2017 ehrt die
Stadt Kloten wieder aussergewöhnli-
che sportliche Leistungen von Sport-
lerinnen und Sportlern, die in Kloten
wohnhaft sind oder für einen Klote-
ner Verein starten. Bewerben können
sich alle Erst- bis Drittplatzierten der
Schweizer-, Europa- und Weltmeis-
terschaften.
Eine Jury wird alle Bewerbungen
auswerten, die bis zum 1. Dezember
2017 eingegangen sind. Die Ehrung
findet am Mittwoch, 7. Februar 2018
statt. Im Zentrum Schluefweg werden
die erfolgreichen Sportler auf einer
schönen Glaswand verewigt.
Erfüllen Sie die oben erwähnten Kri-
terien? Dann nichts wie los und be-
werben Sie sich. Bitte füllen Sie das
Bewerbungsformular vollständig aus
und senden dieses an den unten ste-
henden Kontakt.

Bewerbungsformular: http://www.schluef-
weg.ch unter Neuigkeiten
Weitere Informationen: Franziska Kupper,
Tel. 044 804 85 02, franziska.kupper@klo-
ten.ch

Seniorentanz

In bester Erinnerung
Der Seniorentanz in Kloten ist weit
über die Stadtgrenzen bekannt und
beliebt. Für Ruth Stalder war dieser,
als Initiantin und Organisatorin, aber
auch immer eine Herzensangelegen-
heit. Sie hat sich dafür jahrelang mit
ausserordentlichem Engagement ein-
gesetzt und sich auch für die Weiter-
führung starkgemacht. Leider ist
Ruth Stalder verstorben. Der Stadtrat
spricht der Familie und Freunden ein
aufrichtiges Beileid aus und wird sie
in bester Erinnerung behalten. Die
Durchführung des Seniorentanzes
wird in ihrem Sinne durch die Stadt
Kloten weiter durchgeführt.

Restaurant Dorfnäscht

Mieterwechsel
Tamara Bonetti, die bisherige Wirtin
im Restaurant Dorfnäscht, hat Ende
Oktober den Mietvertrag ausserter-
minlich auf Ende Jahr gekündigt. Für
die Nachfolge konnte einvernehmlich
eine, auch für die Zukunft, erfolgver-
sprechende Lösung gefunden wer-
den. Jovo und Branka Prodan, die
über längere Zeit das damalige Res-
taurant «Gourmetino» in Fällanden
geführt haben, übernehmen das Res-
taurant Dorfnäscht auf anfangs 2018.
Die Stadt Kloten wünscht dem neuen
Wirtepaar einen guten Start und ei-
nen erfolgreichen Geschäftsverlauf.

KURZ NOTIERT

Häckselservice

Baum- und
Sträucherschnitt
Der nächste Häckselservice findet
vom 27. November bis 1. Dezember
statt. Anmeldeschluss ist am Sams-
tag, 25. November, per Fax an die
Nummer 044 804 10 71 oder mit
dem Online-Formular unter www.
eberhard-gartenbau.ch

Zu beachten sind folgende Punkte:
– Das Häckselgut wird nicht abge-
führt. Schnittmaterial von professio-
nellen Garten- und Hauswartungsfir-
men sowie von Landwirtschaftsbe-
trieben wird nicht gehäckselt! In die-
sen Fällen ist das Schnittmaterial von
den Auftragsnehmern zu häckseln
und zu entsorgen. Äste und Sträu-
cher mit Stacheln (Berberis) sind we-
gen Verletzungsgefahr mit dem Grün-
gut zu entsorgen.
– Das Häckselgut darf nur aus Baum-
und Sträucherschnitt bestehen (Ast-
dicke bis 27 cm Durchmesser).
– Das Holz ist gut sichtbar und
gleichmässig geschichtet mit der
Schnittstelle nach vorne am Trottoir-
rand bereitzustellen.
– Die öffentlichen Strassen und Wege
sind nach abgeschlossener Arbeit
durch die privaten Auftraggeber zu
reinigen. Vielen Dank.

Die Touren werden von der Firma
Eberhard Gartenbau AG zusammen-
gestellt. Im Verlauf des oben aufge-
führten Zeitraums wird gehäckselt.
Es erfolgt keine Rückmeldung.

Weitere Informationen: Eberhard Garten-
bau AG, Telefon 044 804 10 70 oder Fax
044 804 10 71

Werbung über die Schule

Freizeitangebote
Die Verteilaktion von Flyern über die
Schule steht allen Klotener Vereinen
offen, die ein Freizeitangebot für Kin-
der und Jugendliche anbieten. Die
Aktion findet zweimal pro Jahr statt.
Am Dienstag, 16. Januar 2018, von
14 bis 15.30 Uhr, findet die nächste
Einpack-Aktion im Zentrum Schluef-
weg im Sitzungszimmer 1 statt. Auf
dem Merkblatt «Werbung über die
Schule» finden Sie die Zulassungskri-
terien und die aktuellen Schüler/-in-
nenzahlen: www.kloten.ch/verteilak-
tion
Die Schule Kloten, die Jugendarbeit,
die Schulverwaltung und die Freiwil-
ligenagentur koordinieren die Ein-
packaktion und den Transport zu den
Schulhäusern. Die Vereine bringen
das Werbematerial und packen ihre
Werbung am Aktionstag in die bereit-
gestellten Couverts. Die Freizeitange-
bote müssen für alle Kinder zugäng-
lich sein. Die Schule Kloten verteilt
keine Flyer, die im Zweifelsfall gegen
die Moral und Sitte und den Schutz
auf Unversehrtheit von Kindern und
Jugendlichen verstossen könnten. Im
Zweifelsfall entscheidet die Ge-
schäftsleitung der Schule über eine
Aufnahme.

Anmeldung und Informationen: www.klo-
ten.ch/verteilaktion Anita Egg, Leiterin Ju-
gendarbeit, Tel. 044 815 16 15, E-Mail:
anita.egg@kloten.ch

KURZ NOTIERT

Einpack-Aktion. Foto: zvg.

Im Oktober 2017 wurden 22 Bau-

vorhaben behandelt:

– 4 Baurechtsentscheide im Ordentli-
chen Verfahren (BK, SR)
– 8 Baurechtsentscheide im Anzeige-
verfahren
– 2 Nacheingaben zu laufenden Bau-
vorhaben
– 1 Stempelbewilligung
– 3 Gesuche nach Bundesrecht (Flug-
hafen)
– 4 Stempelbewilligungen im Flugha-
fenareal
Zusätzlich erfolgten:

– 17 Baukontrollen, davon 10 Bau-
kontrollen auf dem Flughafenareal

Die erteilten Baurechtsentscheide

der Baukommission (BK) / des

Stadtrates (SR) betreffen folgende

Projekte:

– Stimo + Partner AG, 3 Mehrfamili-
enhäuser mit Tiefgarage, Flurstrasse
44, 46 und 48 (SR)
– Casaverva AG, Wohn- und Ge-
schäftshaus, Schaffhauserstrasse
127/129 (SR)
– Casaverva AG, Wohn- und Ge-
schäftshaus, Schaffhauserstrasse 123
(SR)

– Familien-Aktiengesellschaft Salz-
mann, Unterstand an der Grenze zu
Kat.-Nr. 6040 (BK)

Baurechtliche Entscheide im Anzei-

geverfahren:

– Basler Susanne, Erstellung einer
Erdwärmesonden-Wärmepumpanla-
ge, Alte Landstrasse 44
– Loomis International Corporate AG,
Mieterausbau, Steinackerstrasse 29
– Priora Airport Immobilien AG, Um-
bau Eingang und Anbau Halle im Hof
Süd, Balz-Zimmermanstrasse 7
– Tastan Hasan, Erstellung von zwei
Schiebewänden für Balkon, Härd-
lenstrasse 40
– Hirsch Ruckstuhl AG, Erstellung
Verkaufspavillon, Lindenstrasse 24,
unbefristete Baubewilligung
– Compass Group AG, Châlet-Zelt für
3 Monate, Balz-Zimmermannstrasse
7, befristete Aufstellung
– Swica Winterthur, Mieterausbau
Erdgeschoss, Flughafenstrasse 7
– Ungricht Karin und Michel, Erstel-
lung Wintergarten, Rankstrasse 10

Stempelbewilligung:

– Concordia Luzern, Gebäudebe-

schriftung mit Leuchtkasten und Py-

lon, Lindenstrasse 15

Die Mitwirkung nach Bundesrecht

betrifft folgende Projekte:

– Flughafen Zürich AG, Motorrad-

parkplätze, PF, Parkhaus 6, G0

– Swiss Intern. Air Lines Ltd., Umbau

Büroflächen SWISS, T3, Werft 3, T13,

Bürohaus Werft 3, G0-G3

– Flughafen Zürich AG, Einbau

Rauchschutzdruckanlage (RDA), D1,

D2, Operation Center 1, G01–G10

Stempelbewilligungen im Flugha-

fenareal:

– Flughafen Zürich AG, Ersatz NS-

Hauptverteilung 4.2, D2, Operation

Center, G01

– Autogrill Schweiz AG, Pizza-Station

Bàcaro Provisorium, PT, Airport Cen-

ter, G0

– Flughafen Zürich AG, Einbau prov.

Garderobe FZAG Reinigung, Termi-

nal 1, G0

– Sunrise Communications AG, Um-

möblierung Sunrise Center, PT, Air-

port Center, G0

Baurechtliche Entscheide

Die Vernissage findet am Montag, 27.
November, um 19 Uhr im Foyer des
Stadthauses statt. Alle Klotenerinnen
und Klotener sind herzlich eingela-
den. Lernen Sie den Fotografen Mi-
chael Magee kennen und tauchen Sie
in die Welt unserer Stadt ein.

Der Schweizer Michael Magee ist
ein in Los Angeles am Art Center Col-
lege of Design ausgebildeter Filmpro-
duzent, Regisseur, Kameramann und
Editor. Nach der Ausbildung arbeitete
er mehrere Jahre in Hollywood. 1991
gründete er die Michael Magee Pro-
ductions GmbH in der Nähe von Zü-

rich. Er produziert neben qualitativ
hochstehenden Imagefilmen, Luftauf-
nahmen und TV-Spots auch Doku-
mentarfilme und Familienporträts.

Die Ausstellung zeigt Bilder aus
der Vergangenheit von Kloten, den
Wandel von früher zur heutigen Zeit.
Die historischen Aufnahmen wurden
dieses Jahr vom selben Ort erneut fo-
tografiert und werden an der Ausstel-
lung jeweils nebeneinander zu be-

trachten sein. Besonders auffällig ist
die geänderte Architektur, die aus
dem Bauerndorf eine Flughafenstadt
machte.

Die Ausstellung dauert bis zum
27. April 2018 und ist während der
Öffnungszeiten des Stadthauses auf
allen Stockwerken im Stadthaus zu-
gänglich. Organisiert wird die Aus-
stellung vom Verein Szene Kloten
und von der Stadt Kloten.

Vernissage zur Ausstellung der
Flughafenstadtbilder im Stadthaus
Flughafenstadtbilder von
Michael Magee werden ab
Montag, 27. November, im
Stadthaus ausgestellt und
bringen diesmal Geschichte
und Gegenwart der Flugha-
fenstadt in die Gänge des
Stadthauses.

Michael Magee ist ausgebildeter Filmproduzent. Foto: zvg.

Als die Künstlerin vor gut 25 Jahren
zur Malerei gefunden hatte, entstan-
den in erster Linie Aquarelle: Land-

schaften, Blumenporträts und Still-
leben. Auch heute noch lässt sie sich
von der Landschaft in ihren, von der
Natur gemachten Farbreflexen zu
konkreten Bildern verführen. Ein pit-
toresk-verwilderter Hinterhof, ein
leuchtendes Mohnfeld oder das ein-
zigartige Licht im Süden Frankreichs
liefern Eva Zürrer immer wieder
neue Motive zur gegenständlichen
Malerei. Mit der wiederentdeckten
Softpastell-Kreide lassen sich wun-

derbar weiche Konturen, Schatten,
Lichtpunkte oder reine Farbflächen
kreieren.

Durch die Berufstätigkeit konnte
sich Eva Zürrer lange nicht ausgie-
big mit der Malerei auseinanderset-
zen. Als sie im Jahr 2000 einen neu-
en Anlauf nahm, setzte sie sich mit
Acryl, Gouache und Öl auseinander.
Durch Experimentieren mit Pigmen-
ten, Ölen, Sand, Pasten und unkon-
ventionellen Malmitteln und -metho-
den entstanden abstrakte Farbspiele
mit teilweise selber ungeahnten Re-
sultaten. An der Volkshochschule
Zürich erwarb sie sich zusätzliches
handwerkliches Rüstzeug und fand
so den Einstieg in die abstrakte Ma-
lerei, die viel Freiheit und Fantasie
zulässt, aber auch Disziplin ver-
langt. Manchmal ist nach wenigen
Pinselstrichen klar, dass aus dem
Bild nichts wird – dann heisst es
beiseitelegen, abhaken und neu star-
ten!

Die Ausstellung im Pflegezentrum
im Spitz dauert bis zum 12. Januar
2018 und ist täglich von 9 bis 18 Uhr
frei zugänglich.

Bilder von Eva Zürrer im «Spitz»
Die Ausstellung im Pflege-
zentrum im Spitz zeigt
Bilder von Eva Zürrer aus
Oberglatt. Sie malt abstrakt
und konkret, je nach
Stimmung.

Eines der Bilder von Eva Zürrer heisst «Der rote Mantel». Foto: zvg.
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TRAUER

GEMEINDERAT KLOTEN

24. Sitzung der 12. Legislaturperiode

Einladung und Traktandenliste
zur 24. Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 5. Dezember 2017, 18.00 Uhr
im Stadtsaal, Zentrum Schluefweg, Kloten.

Traktanden

  1 Protokollgenehmigung
  2 Mitteilungen
  3 Genehmigung Voranschlag 2018 und Festsetzung Steuerfuss 2018

Sämtliche Akten und Anträge liegen im Stadthaus, Zimmer 501, zur Einsichtnahme durch
die Mitglieder des Gemeinderates auf.

Die Sitzungen des Gemeinderates sind öffentlich. Das Publikum wird eingeladen, die
Ratsverhandlungen auf den für Gäste separat vorhandenen Plätzen zu verfolgen.

Kloten, 23. November 2017

GEMEINDERAT KLOTEN

Walter Beer Rebekka Schütz
Ratspräsident Sekretärin

Bauprojekt

Fatima Krucker, Chrüzackerstrasse 58, 8193 Eglisau

Thai Imbisswagen auf Parkplatz, Grundstück Kat.-Nr. 4268, Vers.-Nr. 2717, Linden-
strasse 25, 8302 Kloten (Zone WG4)

Baupolizei der Stadt Kloten

Die Pläne liegen während 20 Tagen, vom Tage der Ausschreibung an gerechnet, im
Sekretariat Baupolizei, Büro 710, 7. Stock des Stadthauses Kloten, Kirchgasse 7, zur
Einsicht auf.

Begehren um Zustellung von baurechtlichen Entscheiden sind innert 20 Tagen seit der
Ausschreibung an das Sekretariat Baupolizei der Stadt Kloten schriftlich zu stellen;
E-Mail-Zuschriften erfüllen die Anforderungen an die Schriftlichkeit in der Regel nicht.

Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das Rekursrecht verwirkt.
Die Rekursfrist läuft ab Zustellung des Entscheids (§§ 314 bis 316 PBG).

Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanlagen
Neubau Transformatorenstation (TS) und zwei 16-kV-Kabel
zwischen Hamelirain/Breiti und Hamelirain/Riederweg

Öffentliche Planauflage

Kloten.
S-171457.1
Transformatorenstation Hamelirain 15
– Neubau auf Parzelle 6212 der Stadt Kloten

Koordinaten: 2686601 / 1255950

L-227447.1
16-kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Breite und Hamelirain 15
– Neubau

L-227448.1
16-kV-Kabel zwischen den Transformatorenstationen Riederweg und Hamelirain 15
– Neubau

Beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat haben die Industriellen Betriebe Kloten AG,
Elektrizitätswerk, Flughafenstrasse 25, 8302 Kloten, im Namen der Industriellen Betriebe
Kloten AG, Elektrizitätswerk, Flughafenstrasse 25, die oben erwähnten Plangenehmi-
gungsgesuche eingereicht.

Die Gesuchsunterlagen werden vom 24. November 2017 bis 10. Januar 2018 in der
Stadtverwaltung Kloten während der Bürozeiten öffentlich aufgelegt.

Die öffentliche Auflage hat den Enteignungsbann nach den Artikeln 42–44 des Enteig-
nungsgesetzes (EntG; SR 711) zur Folge.

Wer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (SR 172.021) oder des
EntG Partei ist, kann während der Auflagefrist beim Eidgenössischen Starkstrominspekto-
rat, Planvorlagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, Einsprache erheben. Wer keine
Einsprache erhebt, ist vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Innerhalb der Auflagefrist sind auch sämtliche enteignungsrechtlichen Einwände sowie
Begehren um Entschädigung oder Sachleistung geltend zu machen. Nachträgliche Ein-
sprachen und Begehren nach den Artikeln 39–41 EntG sind ebenfalls beim Eidgenössi-
schen Starkstrominspektorat einzureichen.

Eidgenössisches Starkstrominspektorat, Planvorlagen
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf

TRAUER


